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Landratliche BekaWachungen
Nr.1. Gebührentarif .

für die Schlachtvieh- und Fleischbeschauim Juli-ede-
einschl. der Trichinenschau für den Kreis Marienburg.

Auf Grund der §§ 14 Absatz 2 und 16 des Gesetzes,

betreffenddie Ausführung des Schlachtvieh-und Fleischbeschau-
Gesetzesvom 28. Juni«1902 ,(G. S. S. 229) wird für den

Kreis Marienburg nachstehenderGebührentarifunter dem Vor-

behalt jederzeitiger Abänderung festgesetzt: ,

§ ’1. Die Tierbesitzer haben Gebühreu

entrichten:
1.Für die Untersuchungvon Einhufern die den tierärzilichen

Befchauern zu zahlenden Vergütungen (§ 5).
2. Für die Schlachtvieh-sund Fleifchbefchauzusammen:

l. in Marienburg, Neuteich und Tiegenhof

an zU

a) für ein Rind 2,00 Ja

b) für ein Schwein einschließlichder

.

,

Trichinenschau .

s- 1,0,0 Je

XII-»e)-desgi.-ausschließlichderksTrixchineusschau0,6»(3Y;.Jjbz»»

«

»-· Id) für DeinKalb - ERST
«

» elf-fir- ein Stück Kleindieh (Schaf,Ziege 2c..) . 0,50 Je

Jn eben iübrigenOrtschaften»des,Kreises,«sofern sie
- Wohnort sdes

,

Beschauers«-siad"und bei- Entfernungen von

2 km von der GrenzebesspWobgspgrtesgerechnet; .-

sosur sinnig-ist« —

h) faxz un I
-

Schwein unsern-erkennstsee-«
«

»

Trichinenschau
" «

;,2"0, ach

e) desgl. ausschließlichder Trichinenfchau
«

0,,70 »et-

-d)«fttr ein Kalb
« «

»

, 0,7;0 Je

e) sur ein Stucksnleinvieh Schuß-siegere) Mo »re-

Oiußerhalbdes Wohnortes
«

des Beschauers-«bet-. I»Gut-·

fernnngen über 2 km «an der-: Grenzedes Wohnortes
gerechnet: - T

.

—
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«
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»

« X» »Pfl-
«

-
-- eiserne Stück Kleinen-h sSchaßanHe2c.) 0,7o Je
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J VorstehendeGebührensittzegelten-M die-,;Yeschauvor und
—

fsxjsgetrenutvor-

»
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«

Y-.

ein ganzes-Schweinoder Wildfclgwein
«

0275 M

T Pökelfleisch2e.) ausgenothenSpeck-Tegg-
«

0,50
e) für ein Stück Speck

«

,

o,35 Je

-

4« Für die nachträglicheStempel-nunsva;-FskkischejhatHer Vez
schaner von dem Eigentümer außerseiner etwgtggntzsigsskIst-—, s

für«den--KtlometeriksetneGe-
—kostenentschädigungvon 10 H

l»

§ 2. Den Beschauern sind bei notwendiger Bewegung
von Fähren die tatsächlichausgelegten Fährgelderzurückzuerstatten

Jn den- Fällen, in denen die Beschau durch den in einem
benachbarten Bezirk wohnhrsten Stellvertreter erfolgt, sind außer
den BeschaugebührenWegevergütnngenin Höhe von 10 s pro
Kilometer stets zu gewähren,wenn die Entfernung des Ortes,
an dem die Beschau ftattsindet, mehr als 2 Kilometer vom

Wohnorte beträgt.
Die Wegevergütnngenund Fährgelder sind nicht von den

Tierbesitzern zu bezahlen, sondern seitens der Beschauer bei der

Ortakasse des Amtsbeztrks zu liquidieren, in welchem die Be-

fchau stattfindet. Die Deckung der Wegevergütungund Fähr-
gelder hat aus demselben Fonds zu erfolgen, »aus denen die

Kosten für die tierärztlicheNachschau bestritten werden.
·

§ 3. Die Einziehung der Gebühren erfolgt in allen

Fällen durch den zuerst zugezogenen Beschauer. Letzterer hat
hierüberdem Tierbesitzer Quittung zu leisten-—

s

--

«

§ 4« Die nicht als Tierarzt approbiertenBeschauerhaben
zur Ansammlung eines Fleischbeschaufonds,—juusdem dies-Kosten«

; istka
.

EtwaigesWEthgsilungen Und -«!:«;"s
FåhkgeidekissWxsiswielsonstigebesondere Kosten der Befchan Eises-«

zu bestreiten sind, einen-Teil der im§ I Nr. 2- I bis III sest--,J
I gesetztenGebühren an die Qrtspolizeikassenabzufuhren

«

» Dieser Abzug beträgt in allen Fällen für ein Rind Tab
.

.,,.Mark, für alle übrigen Schlachttiere 0,10 »ein Die Gebübren
«

s

""fürTrichinjnschau allein werden den Beschauear voll überlassen.

bühkZU beanspruchen, die für jedes Flggchstück jedoch
inchfllmkmkudcstens50 es«betkågt.

»

fis,
Isr-

JTJsip
"-

Die Abrechnung mit den Ortspolizeilassen».hat—allutonat-
lich auf Grund der Eintragungen in densTagebücheruIzu
geschw-

d

)

« -««-5.Tierärzte erhalten für die VoruabutederH-Beschau«beis
«

einemPferde oder sonstigenEinbuer 4 .- und danebenun
Reisekosten,wenn die Entfernungdes Wohnortes vorn Beschnuå
orte mehr als 2 Kilometer beträgt, 40 es für das Kilometer
Landweg und 7 h für das Kilometer EifenbahnzxjohneZU-

«

AngefangeneKilometers- sind
«

voll
. zu .»--

«««

berechnen, eine Abrundung auf mindestens-s"8-·xKilometer findet
jedoch nicht statt, die Sätze sind etelmebr für die wirklich zu-«

rückäellkgten
Entfernungen des Hiuk und Rückwegesin Rechnung

zu e en. ». ,

»

»

.

«

Jm übrigen erhalten Tierärztein Befchaubezirtenjtu denen

und Abgangsgebühren

ihnen die gesamte VefchuuYüberiragen
(

ist, dieselben Ver-

gütungen wie nicht« egtxicheBesch»i-«-«:k«ohnejedoch zur Ab-

führung eines GHHHVLPMÆEFr
"

«

ErgänzungsbeschausVIII
«

Ja Beschaut-niesen ineikS
«

tiche Beschauer bestellt sinds-« s»

Fleischbeschaufondsder Orts
-

Ergänzungsbescham -

,»»1-«.)·’
«

·

. z-»a.)bei einem Rind
bei einem Schwein 2,00
bei einem Kalb » me «

d) bei einem sonstigenStück Kleinvieh(Schaf, »

Ziege 2c) .

’ ’

1,50 W

Daneben an« Reisekosten dieselben Sätzeswie sie vor-

.

«
. stehend bei der Beschau von Einhuferufestgesetztworden sind.

«

3,00 Je-



§ 6. Sind die Tierärzte bereits aus anderem Anlaß
am Orte der Beschau anwesend und üben sie die Ergänzungs-
schau aus, ohne daß vorher ein nicht tierärzilicherBeschauer

"

zugezogen war oder bei solchenTieren, deren Behandlung ihnen
übertragenoder deren Untersuchung MS Veteritlätpvlkzeilichem
Anlasse geboten war, so haben sie keine Reisekostenzu bean-

- spruchen. Es bleibtihnen dann die unmittelbare Einziehung
- lediglich der Gebührensätzegemäß§ Zo- bis d von den Tier-

besitzern überlassen.-.

s 7. Die Tierbesiher haben, wenn sie zur Abgabe eines

Gutachten in einem Beschwerdefallezugezogen werden, diejenigen
Gebühren zu beanspruchen, welche ihnen für die Ergänzungs-
beschau (s.5)s zustehen. Dies gilt auch für beamtete Tierärzte,
sofern sie als Ergänzungsbeschauerin dem betreffenden Bezirk
bestellt sind. Jm übrigen sind den als Sachverständige in

der Befchwekdeinstanzzugezogen-en beamteten Tierärzten Ge-

bühren,Reisekostenund Tagegelder nach den für die Besorgung
vetetinärpolizeilicherGeschäftemaßgebendenSätzen zu gewähren.

anetreff der Frage, wer zur Tragng der Kosten»in

einem Beschwerdefalleverpflichtet ist, ist«der § 8 der Bekannt-
- maehung betreffend Zuständigkeit der Behörden und das Be-

schwerdeverfahrenin Fleischbeschauangelegenheitenvom 3. Mai
1903 (A. Bl. S. 235) maßgebend.

§ s. Die Beitreibung der in diesem Tarif festgesetzten
Kosten erfolgt im Verwaltungszwangsverfahren. In Streit-

füllen über Gebührenforderungenentscheidet der Landrat.

§ 9. Auf solcheGemeinden nnd Gemeindeteile, für welche
ein öffentlichesSchlachthaus errichtet ist, findet vorstehender
Tarif keine Anwendung.

, § 10. Der Gebührentarifvom 28. April 1903 (A. B.
S. 221) und 5. November 1903 (A. B. S. 392) wird für
deu Kreis Marienburg aufgehoben.

Danzig, den 4. April 1905.
«

Der Regierungs-Präsident-

Marienburg, den 12. April 1905.

-Borstehender Gebührentarifwird hierdurch zur öffentlichen
Kenntnis gebracht.

-

Nr. 2. Marienburg, den 11. April 1905.

Auf Grund des § 41 des Sanitäts-.Regulativs vom

s. August 1835 ordne ich hierdurch für den Kreis die allge-
meine Verpslichtuug zur Auzeige jedes Ruhrfalls und
jedes tuhrverdächtigen Krankheitssalles unter Hinweis
auf die im § 25 obigen Regulativs für den Kontrabentionsfall
angedrohteu Strafen an und beauftrage gleichzeitigdie Ortsbe-

hörden des Kreises diese Anordnung auf geeignete Weise zur
Kenntnis der Bevölkerungzu bringen. ,

Wie die Erfahrung lehrt, tritt die Ruhr im diesseitigen
Kreise insiedemerommer hier und da auf und zwar anscheinend
recht häufig in bedeutenderenHaus- und Ortseptdenrien, welche
nur deswegen nicht immer zur öffentlichenKenntnis gelangen,
weil die Ruhr nicht genügend als ansteckende Krankheit ge-

würdigt, sondern fälschlicherweisevielfach als einfacher Folge-,
zustand des Genusses von unreifem Obst angesehen und dem-

gemäß nicht angezeigt wird. Die Untersuchungen der ver-

gangeuen Jahre haben eine sehr weite Verbreitung der Seuche
dazu einen teilweise-·.»xechtbösartigenCharakter derselben er-
wiesen und an ihrer anüeckendenNatur keinen Zweifel gelassen.

Die wichtigste Maßnahme gegen die Ausbreitng einer

jeden ansteckendenKrankheit ist wie bekannt, die sofortige An-

zeige und·Unschädlichmachungder ersten in einer Ortschaft auf-
tretendeu Fälle derselben, die Ruhr gehört speziell zu den-

jenigen Jnfektionskrankheiten,welchebei richtiger sanitätspolizeis
licher Behandlung ebenso wie die Cholera hierorts völlig aus-

gerottet werden könnten.
«

Demgemäß ersuche ich die Polizeiverwaltnngeu und-

Herren Amtsvorfteher des Kreises, dieses Ziel- ins Auge zu
fassen und ganz besonders darauf hjgzuwirkemdaß Ruhr-

«Landgerichtszu Elbing bestätigt worden.

57--

kranke nicht wie bisher ungehindert von Haus zu Haus und
von Ort zu Ort sich begeben, sondern gemäß§ 16 Absatz 3

des Regulativs nur mit Bewilligungder Polizeibehörden,welche
aber nur in wenigen geeigneten Fällen zu erteilen fein wird,
während mit allen zulässigenMitteln Efdahin gewirkt werden

muß, daß solche Kranke wenn irgend möglich,ungesäumteinem

Krankenhause überwiesenwerdet-, womöglichnoch ehe sie andere

Menschen angesteckt haben. Jst eine Krankenhausanfnahme
nicht möglichoder nicht durchzusehen,so sindjdieBestimmungen
über die Jsoliemng-Tafelbezsichonna-Derinfetnon usw. umgr-
§ 42 bezw. 34-——40 des Regulativs) mit um so größerer
Strenge durchzuführen.

Gemäß meiner Kreisblattsverfügungvom 24. August 1895
—- oergl. Kreis-Blatt Nr· 131 für 1895 —- sehe ich einer

sofortigen Auzeige eines jeden ersten Ruhrfallesjund
im Weiteren einer jedesmaligen 14täaigenTBerichterstattung«·»bis
zur Beendigung der Smche andem betreffendenOrte entgegen;
die schematisebeNachweisung ist dabei, wie in obiger Kreis-

blattsverfügung ebenfalls angeordnet, fortlaufend rechtzeitig
-

einzureichen.

Nr. 3. Marienburg, den 12. April 1905.

Die Polizei-Verwaltungen sowie die Herren Amtsvorsteher
im Kreise werden ersucht, mir die Notizeu zum Zeitums-
bericht für die Monate Februar, März und April d. Js.
nach dem im Kreisbiatt Nr. 29 für 1903 vorgeschriebenen
Schema pünktlich-und unerinnert bis zum 28. d. Mts.

etnzureichen.

Nr. 4. Marienburg, den Il. April 1905.

Die Wahl des Hofbesitzers Gustav Enß zu Sandhof, des
Kaufmanns Hermann Dieck zu Schönebergund des Rentiers
Eduard Harder zu Schönseezu Schiedsmänneru der Schieds-
mannsbezirke bo, 25 und 24, sowie des HomöopathenJakob
Schirkowski zu Schönebergzum stellvertretend-u Schieds-
mauu des 25, Bezirks ist seitens des Präsidiums des Königl.

Die eidliche Ver-

pflichtung der Geuannten ist demgemäßerfolgt.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Nr. l. Unter dem Schweinebestande des Mühlenbesitzers
Lange in Dammfelde ist die Schweineseuche Tausgebrochen
Die gesetzlichenSchutz- und Sperrmaßregeln sind angeordnet.

Schönau,den 13. April 1905.

Der Amtsvorsteher.

Nr.« 2. Ein schwarz wollener Frauenkleiderroek ist
als gefunden hier eingeliefert und gegen Erstarrung der

Jnsertionskosten im hiesigen Amte in Empfang zu nehmen«
Tiegenhagen, den 6. April 1905. Der Amtsoorsteher.

Nr. 3. Nachdem die Schweineseuche in der Molkerei
Klettendorf sbktolkereipächterAdolvh) erloschen ist, wird die

seiner Zeit über das Gehöft verhängieSperre, hierdurch auf-
gehoben.

Amt Altfelde, den 10.-- April 1905. Der Amtsvorsteher.

Nr. 4.. Die dem Marienburger Deichverbande gehörende
in der Feldmark Wiedau gegenüber den Neunhufen gelegene
»Strauchkampe« soll wegen Ablaufs der bisherigen Pacht-
zeit wiederum verpachtet werden.

Hierzu habe ich Terminxauf -

Dienstag, den 2. Mai 4 Uhr uaehutittags
im Gasthaufe des Herrn Stangwald, Wiedau anberaumt, und
lade Pachtliebhaber zu diesem Termine ein mit dem Bemerken,
daß die näherenBedingungen der Verpachtung in dem Termine
bekannt gemacht werden-«

«

Marienau, den 14. April 1905.

. Der DeichgeschworeneLieg.
Druckvon O. Z alb - Marienburg

l


